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Lampetia AG 

Hamburg, HRB 193311 

WKN: A2DA40 / ISIN: DE000A2DA406 

Ordentlichen Hauptversammlung 2025 

am Dienstag, den 18. November 2025, um 09:00 Uhr (MEZ) 

im Boardroom 5 des Sofitel Munich Bayerpost  

Bayerstraße 12, 80335 München 

Bericht des Vorstands zu der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Schaffung 

eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 

(§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG)  

Um zukünftig weiterhin finanziell flexibel zu sein, wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, ein 

neues genehmigtes Kapital in Höhe von 50 Prozent des nach Beschlussfassung zur Herabsetzung 

bestehenden Grundkapitals, also von bis zu insgesamt EUR 5.138.750 zu schaffen. Das neue 

genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2025/I) soll für Bar- und Sachkapitalerhöhungen zur 

Verfügung stehen und einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen ausgenutzt werden können. Das 

Bezugsrecht der Aktionäre soll unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen werden 

können. Der Vorstand erstattet der Hauptversammlung hierzu gemäß § 203 Abs. 1 und 2, § 186 

Abs. 4 S. 2 AktG den folgenden Bericht. 

Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung ist der Vorstand für fünf Jahre ermächtigt, das Grundkapital mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 30.215.351,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen 

Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Genehmigte Kapital 2020/I 

wurde bislang nicht ausgenutzt und besteht damit aktuell noch in voller Höhe. Die auf fünf Jahre 

erteilte Ermächtigung läuft am 16. Dezember 2025 aus. 

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in 

Höhe von 50 % des nach der unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenen Herabsetzung 

bestehenden Grundkapitals mit einer Laufzeit von fünf Jahren vor. Mit dem neuen genehmigten 

Kapital (Genehmigtes Kapital 2025/I) soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, sich bei 

Bedarf schnell und flexibel zusätzliches Eigenkapital zu verschaffen, ohne eine unter Umständen 

zeitlich nicht mögliche Kapitalerhöhung durch Beschlussfassung der Hauptversammlung 

durchzuführen. Die Ermächtigung soll für den maximalen gesetzlich zulässigen Zeitraum von fünf 

Jahren erteilt werden. 

Die Ermächtigung soll bis beinah zur maximal nach dem Gesetz zulässigen Höhe von 50 % des 

nach Herabsetzung bestehenden Grundkapitals und damit für ein Volumen von bis zu insgesamt 

EUR 5.138.750,00 erteilt werden. Mit der Ermächtigung kann das Grundkapital um diesen Betrag 
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gegen Bar- oder Sacheinlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber 

lautender Stamm-Stückaktien der Gesellschaft erhöht werden. 

Grundsätzlich sind dabei die neuen Aktien den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 

wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in den folgenden Fällen 

auszuschließen. 

Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein 

praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 

auf Grund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Der Vorstand soll ferner gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ermächtigt sein, hinsichtlich eines 

Erhöhungsbetrags, der 20 % des Grundkapitals nicht übersteigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.  

Für die Frage des Ausnutzens dieser 20 %-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 

anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG mit zu berücksichtigen. 

Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 

Abs. 3 S. 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, 

und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2025/I noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Sofern während der Laufzeit des genehmigten 

Kapitals bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur 

Veräußerung von erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht und dabei das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 20 %-Grenze 

anzurechnen. Ebenfalls anzurechnen ist die Ausgabe von Rechten, die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu einem solchen Bezug 

verpflichten, wie zum Beispiel Schuldverschreibungen mit einem Options- oder Wandlungsrecht 

oder einer Wandlungspflicht. Die Begrenzung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei 

Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen. 

Der Ausgabepreis der neu ausgegebenen Aktien wird am Börsenkurs ausgerichtet und darf den 

aktuellen Börsenpreis nur geringfügig unterschreiten. Der Abschlag vom Börsenpreis zum 

Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung soll keinesfalls mehr als 10 % des aktuellen 

Börsenpreises betragen. Dadurch werden wirtschaftliche Nachteile für die von dem Bezugsrecht 

ausgeschlossenen Aktionäre weitestgehend vermieden. Die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen 

Aktionäre haben zudem bei Ausübung der Ermächtigung grundsätzlich die Gelegenheit, durch den 

Erwerb von Aktien der Gesellschaft über die Börse ihre bisherige Beteiligungsquote 

aufrechtzuerhalten.  

Der Vorstand wird durch die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses in die Lage versetzt, 

günstige Börsensituationen flexibel zu nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf 

gegebenenfalls sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dem 
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Vorstand nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem 

börsenkursnahen Preis. Dies führt zu höheren Emissionserlösen zum Wohl der Gesellschaft. 

Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen 

verbunden werden. Durch die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss kann daher eine 

bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht 

werden. Sie liegt somit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts soll zudem zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen sowie bei Unternehmens-

zusammenschlüssen möglich sein. Ferner soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 

werden können, um sonstige in diesem Zusammenhang stehende Sacheinlagen zu ermöglichen, 

sofern der Erwerb im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.  

Zum Zwecke der Schonung der Liquidität der Gesellschaft kann es sinnvoll sein, eine Akquisition 

nicht mit Barmitteln, sondern mit Aktien der Gesellschaft zu bezahlen. Ebenso zeigt die Praxis, 

dass die Veräußerer von Akquisitionsobjekten als Gegenleistung für die Veräußerung häufig Aktien 

der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Das Genehmigte Kapital 2025/I versetzt den Vorstand in 

die Lage, in derartigen Fällen flexibel zu reagieren. Angesichts der Wettbewerbsposition und des 

Geschäftsmodells der Gesellschaft kann es für die Gesellschaft sinnvoll sein, Gelegenheiten zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

wahrzunehmen. Der Erwerb derartiger Beteiligungen oder Unternehmen liegt insbesondere im 

Interesse der Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung oder Verstärkung der 

Marktposition der Gesellschaft führt.  

Um dem Interesse an einer Bezahlung in Form von Aktien der Gesellschaft für den Fall eines 

erfolgreichen Abschlusses solcher Verträge zeitnah und flexibel Rechnung tragen zu können, ist 

es erforderlich, dass der Vorstand zur Ausgabe von neuen Aktien gegen Sacheinlage unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt wird. Gleiches gilt bei der Gewinnung 

sonstiger, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegender Sacheinlagen im 

Zusammenhang mit Akquisitionen.  

Es kommt bei dem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer entsprechenden Verwässerung der 

Beteiligungs- und Stimmrechtsquoten der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung des 

Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 

Unternehmen oder sonstiger Sacheinlagen nicht gegen Gewährung von Aktien möglich und die 

damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile nicht erreichbar.  

Wenn sich die Möglichkeit zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 

an Unternehmen konkretisieren sollte, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob eine 

Inanspruchnahme des Genehmigten Kapitals 2025/I zum Zwecke des Erwerbs erforderlich und 

geboten ist. Der Vorstand wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- bzw. 

Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft liegt. Gleiches gilt für die Gewinnung sonstiger Sacheinlagen einschließlich 

Forderungen in diesem Zusammenhang. Die Bewertung der Aktien der Gesellschaft wird sich an 

dem jeweiligen Börsenkurs und dem wahren Wert der Gesellschaft ausrichten. Der Wert des 
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jeweils zu erwerbenden Unternehmens oder der Unternehmensbeteiligung bzw. der sonstigen 

Sacheinlagen soll nach anerkannten Bewertungsmaßstäben bestimmt werden. 

Ferner kann das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 

ausgeschlossen werden, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen, die mit 

Schuldverschreibungen ausgegeben wurden, oder von Schuldverschreibungen mit 

Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Optionsrechts oder Wandlungsrechts oder nach 

Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals 

berichten. 

Hamburg, den 10. Oktober 2025 

Lampetia AG 

– Der Vorstand – 


